
§ 19 
Ersatz des Verdienstausfalls, Aufwandsentschädigung, Unfallversicherung 

 
(1) Rats- und Ausschussmitglieder haben Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls, der ihnen 
 durch die Mandatsausübung entsteht, soweit sie während der Arbeitszeit erforderlich ist. Im 
 Falle der Teilnahme an   kommunalpolitischen Bildungsveranstaltungen, die der Mandatsaus-
 übung förderlich sind, besteht der Anspruch auch für maximal 8 Arbeitstage je Wahlperiode, 
 jedoch  nicht für mehr als 4 aufeinanderfolgende Arbeitstage im Jahr.  
 
 Der Verdienstausfall wird für jede Stunde der versäumten Arbeitszeit berechnet, wobei die letz-
 te angefangene Stunde voll zu rechnen ist. Der Anspruch wird wie folgt abgegolten: 
 
 a) Alle Rats- und Ausschussmitglieder einen Regelstundensatz, es sei denn, dass sie  
  ersichtlich keine finanziellen Nachteile erlitten haben. Der Regelstundensatz wird auf  
  10,-- € festgesetzt. 
 
 b) Unselbständigen wird der tatsächlich entstandene und den Regelstundensatz überstei-
  gende Verdienstausfall gegen entsprechenden Nachweis, z.B. durch Vorlage einer 
  Bescheinigung des Arbeitgebers ersetzt. 
 
 c)  Selbständige erhalten eine Verdienstausfallpauschale je Stunde, die im Einzelfall auf  
  der Grundlage des glaubhaft gemachten Einkommens nach billigem Ermessen festge-
  setzt wird, sofern sie den Regelstundensatz übersteigt. Die Glaubhaftmachung erfolgt 
  durch eine schriftliche Erklärung über die Höhe des Einkommens, in der die Richtigkeit 
  der gemachten Angaben versichert wird. 
 
 d)  In keinem Fall darf der Verdienstausfallersatz den gem. § 45 GO NRW i. V. m. der Ent-
  schädigungsverordnung festgesetzten Höchstbetrag je Stunde überschreiten. 
 
(2) Personen, die einen Haushalt mit mindestens 2  Personen, von denen mindestens eine ein 
 Kind unter 14 Jahren oder eine anerkannt pflegebedürftige Person nach SGB XI ist, oder einen 
 Haushalt mit mindestens 3 Personen führen und nicht weniger als 20 Stunden je Woche er-
 werbstätig sind, erhalten für die Zeit der mandatsbedingten Abwesenheit vom Haushalt den 
 Regelstundensatz. Auf Antrag werden statt des Regelstundensatzes die notwendigen Kosten 
 für eine Vertretung im Haushalt ersetzt. 
 
(3) Ist während der mandatsbedingten Abwesenheit vom Haushalt eine entgeltliche Kinderbetreu-
 ung notwendig, werden die nachgewiesenen Kosten auf Antrag erstattet; dieses gilt nicht für 
 Zeiträume, für die Entschädigung nach Abs. 1 oder 2 geleistet wird. Kinderbetreuungskosten 
 werden  nicht erstattet bei Kindern, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, es sei denn, beson-
 dere Umstände des Einzelfalls werden glaubhaft nachgewiesen (z.B. bei behinderten Kindern). 
 
(4) Neben dem Ersatz des Verdienstausfalls werden an Ratsmitglieder, sachkundige Bürger und 
 sachkundige Einwohner folgende Entschädigungen (§ 45 Abs. 4 und 5 GO NRW) nach der 
 Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse 
 (Entschädigungsverordnung) in der jeweils gültigen Fassung gezahlt: 
 
 a) Ratsmitglieder erhalten eine Aufwandsentschädigung in Form eines monatlichen Pau-
  schalbetrages nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung. 
 



 b)  Sachkundige Bürger und sachkundige Einwohner erhalten für die mandatsbedingt er-
  forderliche Teilnahme an Ausschuss-, Fraktions- und Teilfraktionssitzungen sowie an 
  Sitzungen von Unterausschüssen und Arbeitsgruppen ein Sitzungsgeld in Höhe des in 
  der Entschädigungsverordnung festgesetzten Betrages.  
  Stellvertretende Sachkundige Bürger und stellvertretende Sachkundige Einwohner 
  erhalten unabhängig vom Eintritt des Vertretungsfalles für die mandatsbedingt erforder-
  liche Teilnahme an Fraktionssitzungen ein Sitzungsgeld. 
  Die Anzahl der Fraktions-/Teilfraktionssitzungen, für die ein Sitzungsgeld bezahlt wird, 
  ist auf jährlich 15 Sitzungen beschränkt. 
 
(5) Neben den Entschädigungen, die den Ratsmitgliedern nach § 45 GO NRW zustehen, erhalten 
 die stellv. Bürgermeister, die Vorsitzenden der Ausschüsse sowie die Fraktionsvorsitzenden 
 und die stellv. Fraktionsvorsitzenden eine zusätzliche Aufwandsentschädigung nach Maßgabe 
 des § 46 GO NRW in Verbindung mit der Entschädigungsverordnung. Hiervon ausgenommen 
 sind neben dem Vorsitzenden des Wahlprüfungsausschusses die Vorsitzenden aller in § 12 
 dieser Satzung genannten Ausschüsse. 
 
(6) Für genehmigte Dienstreisen erhalten Ratsmitglieder, sachkundige Bürger und sachkundige 
 Einwohner Reisekostenvergütung nach dem Landesreisekostengesetz, soweit diese nicht von 
 Dritten getragen wird.  
 
 Vor Antritt der Reise ist dem Bürgermeister eine Reiseanmeldung mit der Einladung oder ent-
 sprechenden anderen Unterlagen rechtzeitig vorzulegen. Parteipolitische Veranstaltungen sind 
 von dieser Regelung ausgeschlossen. 
 
(7) Die Stadt schließt entsprechend § 7 Entschädigungsverordnung eine zusätzliche private Un-
 fallversicherung in angemessener Höhe für alle Mitglieder kommunaler Vertretungen und Aus-
 schüsse ab. Die Einzelheiten beschließt der Stadtrat. 
 
 


